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RS OGH 1975/11/18 3Ob254/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1975

Norm

ABGB §914 IIIi

ABGB §930

HGB §360

Rechtssatz

Bei Abweichen von der Qualitätsregel des § 360 HGB beim Kauf von Massenwaren, von Ramsch, sowie beim Kauf in

Bausch und Bogen ist dasjenige zu leisten, was nach der Verkehrsanschauung - § 914 ABGB - von redlichen

Geschäftsleuten unter dieser Bezeichnung veräußert wird.
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